
 

 

Standesamt Scheinfeld 

 

Schriftliche Anmeldung der Änderung des Geschlechtseintrages 

und der Vornamen gemäß § 4 SBGG 

 

Hiermit melde ich, 

 
 
 
(Vor- und Familienname) 

 

die Änderung meines Geschlechtseintrages und meines/r Vornamen/s zur Eintragung in das 

Geburtenregister schriftlich an. 

Persönliche Angaben: 

Familienname, Geburtsname, Vorname(n), Geschlecht 

Geburtstag und -ort 

Staatsangehörigkeit 

Anschrift 

Familienstand 

 

 

Folgende Änderungen sollen im Geburtenregister eingetragen werden: 

Angemeldet wird die Änderung des bisherigen Geschlechtseintrags: 

und des/der bisherigen Vornamen(s): 

in den neuen Geschlechtseintrag: 
 

☐weiblich ☐männlich ☐divers ☐Streichung der Geschlechtsangabe 

und in den/die neuen Vornamen: 

 



Mir ist die Tragweite der geplanten Erklärung bewusst. Der gewählte Geschlechtseintrag 

entspricht meiner Geschlechtsidentität am besten. Mir ist bekannt, dass die Anzahl der 

Vornamen nicht geändert werden kann und dass die neuen Vornamen dem gewählten 

Geschlechtseintrag entsprechen müssen. 

Ich bin volljährig und geschäftsfähig. 

 

 

Ort, Datum                                                                                          (Unterschrift) 

 

Ab Eingang dieser Erklärung beim Standesamt Scheinfeld 

beträgt die gesetzlich vorgegebene Wartefrist drei Monate. Bitte geben Sie untenstehend 

Ihre Kontaktdaten an, sodass wir Sie zur Terminvereinbarung kontaktieren können. 

Kontaktdaten: 

E-Mail 

Telefonnummer: 

 

Folgende Unterlagen sind zum Termin mitzubringen: 

• gültiger Personalausweis oder Reisepass erforderlich, gegebenenfalls der Reiseausweis 
• Geburtsurkunde 
• gegebenenfalls die Eheurkunde und Geburtsurkunden von Kindern 
• Soweit das Standesamt Scheinfeld die Geburten- bzw. Eheregister selbst führt, ist die 

Vorlage der Urkunden nicht erforderlich. 
• Alle Urkunden, Unterlagen und Personaldokumente müssen grundsätzlich im Original im 

Standesamt vorgelegt werden. 
• Die Aufzählung ist nicht abschließend. Weitere Unterlagen können im Einzelfall 

erforderlich sein.  

Rechtsansprüche können aus dieser Zusammenstellung nicht hergeleitet werden. 

 


